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Zur obigen Karikatur: Diktatur, Unterdrückung, Verfolgung - liebe Leserin und lieber Leser - herrschen in dieser oder

jener Form in den Staaten, die der Karikaturist in obiger Zeichnung erwähnt, in Staaten, die - wie der geneigte Leser

unschwer feststellen wird - größtenteils am Mittelmeer liegen. «Mittelmeerisch» heißt lateinisch «mediterran». Die Gruppe

der mittelmeerischen Despoten oder Tyrannen kann man mithin - der aufmerksame Leser wird diesem Gedankengang

folgen können treffend auch «Club Medityrannis» (also, um noch deutlicher zu sein, «Club der mediterranen Tyrannen»)

nennen, wie dies der Karikaturist kalauernd getan hat.

Die Karikatur zielt also keineswegs gegen die schönen Sportarten, wie Minigolf, Wasserskifahren oder Basketball; sie will
auch nicht die Luftmatratzen-Industrie lächerlich machen. Und der Leser möge seinen analysierenden und interpretierenden

Scharfsinn auch nicht so weit treiben, daß er hinter «Club Medityrannis» einen abschätzigen Hinweis auf jenes

ehrbare Reiseunternehmen glaubt entdecken zu müssen, das sich «Club Mediterranee» nennt.

Die erste Instanz

Diese Karikatur - wenn auch ohne

unsere weitschweifige Bildlegende -
erschien am 8. Juli 1967 auf der
Titelseite des « Tages-Anzeigers »

(Zürich) und stammt von H.U.
Steger. Im damaligen Zeitpunkt
(weltpolitisch und im Hinblick auf den

Beginn der Reisesaison) traf die
Karikatur, wie man so schön zu

sagen pflegt, den Nagel auf den

Kopf.
Aber auch das Reiseunternehmen
«Club Mediterranee» fühlte sich

ge- und betroffen, offenbar
deshalb, weil ihm Sinn und Verständnis

für politische Karikatur völlig
abgeht. Denn das Unternehmen
fand, durch Stegers Zeichnung sei

das Persönlichkeits- und Namensrecht

des «Club Mediterranee»
verletzt worden.

Was dieser französische Club, der
seiner Herkunft nach also dem
politischen Witz nicht allzu fern
stehen sollte, somit indirekt forderte,
war nichts anderes als das, was nun
der Nebelspalter gemacht hat, nämlich:

daß eine Karikatur so eingehend

und weitschweifig mit Text
erläutert werden muß, daß auch
der dümmste Leser nicht auf den
Gedanken kommt, sie anders zu
interpretieren, als der Zeichner es

gemeint hat. Mit andern Worten:
Am sichersten ist es, wenn man
überhaupt nicht mehr karikiert,
sondern nur noch schreibt. Und da

es auch Leute geben soll, die
Geschriebenes nicht richtig verstehen
können (oder wollen), lasse man
auch das Schreiben

Doch siehe da: Das Zürcher
Handelsgericht wies die Klage ab mit
der Begründung:
«Die Publikation hat nichts anderes

zum Thema als einige zur Zeit
ihres Erscheinens in hohem Grade
aktuelle politische Gegebenheiten.
Die Annahme, diese Thematik sei

dahin mißverstanden worden, die

Klägerin (Club Mediterranee) stehe

in einer besonderen Beziehung

zu tyrannischen Regimes oder leite

ihre Ferienlager in tyrannischer
Weise, ist abwegig Es ist nicht

zu finden, inwiefern die Publikation

hätte Anlaß geben können, die

Klägerin zu verspotten .»

Die letzte Instanz

Der «Club Mediterranee» gab sich

mit diesem Urteil nicht zufrieden
und appellierte an das Bundesgericht

in Lausanne. Wenn im Titel
zu diesem Artikel « Lausanne »

steht, und zwar, wie der Leser
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